
STADT LAHR

Satzung
über die

1. Änderung des Bebauungsplanes NASSACKER 
im Stadtteil Kuhbach

Aufgrund der §§ 1, 2, 8-10 und 13 des Bundesbaugesetzes vom 
23.6.1960 (BGBl. I.S.34-1) in Verbindung mit § 4 der Gemeinde
ordnung für Baden-Württemberg vom 25.7.1955 (Ges.Bl.S. 129) 
hat der Gemeinderat am 25.9.1972 die 1. Änderung des Bebau
ungsplanes NASSACKER im Stadtteil Kuhbach als Satzung beschlos
sen .

Gegenstand der Planänderung ist die Plandarstellung des Be
bauungsplanes NASSACKER im Stadtteil Kuhbach vom 30.1.1970, 
rechtsverbindlich geworden am 20.5.1970.

Die in der Plandarstellung nach § 1 festgesetzte öffentliche 
Verkehrsfläche wird nach Maßgabe der mit violetter Farbe vor
genommenen Eintragung erweitert.

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Die mit umstehender Satzung beschlossene Planänderung wurde 
am 4.10.1972 bekanntgemacht. Die Planänderung ist somit am 
5.10.1972 rechtsverbindlich geworden.


